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Illegales E-Zigaretten-Geschäft:
Bürgerhinweis führt zur Bestrafung

Aufmerksamer Bürger meldet illegalen Verkauf: 795 E-
Zigaretten und 29 Dosen Snus vom Zoll in Hagen

beschlagnahmt.

Illegale Verkäufe am Parkplatz:
Bürgerhinweis führt zu Zolloperation

Hagen

Ein aufmerksamer Bürger hat am 13. August in Hagen einen
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung illegaler Verkaufspraktiken
geleistet. Der Hinweis auf verdächtige Aktivitäten auf dem
Parkplatz „Außenplatz Springe“ führte zu einem alarmierenden
Einsatz von Beamten des Hauptzollamts Dortmund und des
Ordnungsamtes.

Aufdeckung von unversteuerten E-
Zigaretten

Bei Ankunft der Behörden vor Ort öffnete sich die Seitentür
eines Kleintransporters, aus dem zwei Männer den Verkauf
unbekannter Gegenstände abhielten. Es stellte sich schnell
heraus, dass der Transporter mit insgesamt 795 Einweg-E-
Zigaretten und 29 Dosen Snus beladen war, die als unversteuert
und nicht verkehrsfähig eingestuft wurden. Der Gesamtwert der
Waren verursacht einen Steuerschaden von etwa 2.974,80 Euro.



Das Verfahren gegen die Verkäufer

Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Steuerstrafverfahren gegen
die Verdächtigen eingeleitet, die sich gegen die Sicherstellung
der illegalen Waren wehrten. Auf Anordnung eines Richters
wurden die Artikel schließlich beschlagnahmt. Die Maßnahmen
verdeutlichen die strengen Vorschriften, die für den Handel mit
Tabakprodukten und E-Zigaretten in Deutschland gelten.

Bedeutung der Entdeckung für die
Gemeinschaft

Diese Aktion hat nicht nur die illegalen Verkaufsstellen
entschärft, sondern unterstreicht auch die Wichtigkeit des
bürgerschaftlichen Engagements. Bürgerhinweise sind oft
entscheidend, um illegale Praktiken zu identifizieren und zu
bekämpfen. In diesem Fall zeigt sich, wie eine aufmerksame
Bevölkerung zu einem sicheren Umfeld beitragen kann.

Regulatorische Rahmenbedingungen für E-
Zigaretten und Snus

Es ist wichtig zu wissen, dass seit dem 1. Juli 2022 Liquids für E-
Zigaretten der Tabaksteuer unterliegen, während die
kommenden Änderungen, die die Steuer auf 0,20 Cent pro
Milliliter erhöhen, die bereits bestehenden Regeln weiter
verschärfen werden. Zudem dürfen Einweg-E-Zigaretten laut §
14 des Tabakerzeugnisgesetzes nur einen Inhalt von maximal
zwei Millilitern besitzen.

Snus, eine andere Form von Oraltabak, darf gemäß EU-
Richtlinien – mit Ausnahme von Schweden – nicht verkauft
werden. In Deutschland ist der Verkauf solcher Produkte
strengstens geregelt und im Grunde verboten.

Fazit: Verantwortung für eine sichere



Zukunft

Insgesamt zeigt dieser Vorfall die Notwendigkeit von
wachsamem Verhalten innerhalb der Bevölkerung und den
frühen Eingreifen von zuständigen Behörden. Die Bekämpfung
illegaler Verkaufspraktiken schützt nicht nur die Gesundheit der
Verbraucher, sondern sorgt auch für die Einhaltung von
Steuervorschriften, die letztlich allen Bürgern zugutekommen.

 

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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